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I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Der Vorstand des 

KINDER IN RIO E.V., Oberhausen 
         (im folgenden auch kurz „Verein“ genannt), 

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss des Vereins zum 31.12.2024, bestehend aus 
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu prüfen. 

Wir führten die Prüfung im Juni 2025 in unserem Büro durch. 

Über unsere Prüfung und ihre Ergebnisse erstatten wir im folgenden Bericht. Dabei ha-
ben wir die Prüfungsstandards 450 und 750 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW), berücksichtigt. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Prüfungsauftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 
Verhältnis zu Dritten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1.1.2017 maßgebend, die als 
Anlage beigefügt sind. 

 

 
 

II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

1.  Lage des Vereins 

Im Berichtsjahr ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 27. Die Ausgaben für 
satzungsgemäße Zwecke (Transferleistungen nach Brasilien) sanken von T€ 307 in 
2023 auf T€ 291 in 2024. 

Die Einnahmen aus Spenden und Patenschaften werden zur Finanzierung laufender 
bzw. geplanter Projekte in Brasilien eingesetzt. Dabei hat sich der Verein drei Arbeits-
schwerpunkte gesetzt: 
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- Kindertagesstätten 
- Begleitung von Kindern und Familien in Risikosituationen 
- Kinder- und Jugendzentren 

Alle drei Arbeitsschwerpunkte werden in den Sozialzentren Contorno (Petrópolis), Cen-
tenário und Conselheiro (beide Nova Friburgo) sowie in Rio Comprido (Rio de Janeiro) 
umgesetzt.  

Die Kinder und Jugendlichen besuchen die Kinder- und Jugendzentren „Portas Abertas“ 
vormittags vor oder nachmittags nach der Schule. An den vier Standorten werden an 
fünf Vor- bzw. Nachmittagen in der Woche ca. 400 Mädchen und Jungen im Rahmen 
einer geregelten Halbtagsbetreuung bei verschiedenen pädagogischen und freizeitpä-
dagogischen Aktivitäten intensiv unterstützt und gefördert.  

Das interdisziplinäre Team bestehend aus Sozialarbeitern und Psychologen begleitet 
und unterstützt im Rahmen der Familienarbeit, -beratung und aufsuchenden Familien-
hilfe insgesamt ca. 50 hilfebedürftige Familien an allen Projektstandorten. Neben der 
regelmäßigen Begleitung konnte das Fachkräfteteam vielen Familien durch punktuelle 
Beratung und Unterstützung helfen, aus einer Notsituation herauszukommen. 

Projektpartnerschaften bestehen weiterhin zu fünf Kindertagesstätten im Staat Rio de 
Janeiro, so dass weitere 440 Mädchen und Jungen indirekt unterstützt und gefördert 
werden konnten. 

Der brasilianische Partnerverein „Aldeia da Criança Alegre“ besteht aus einem Vor-
stand mit aktuell sieben Mitgliedern.  

Ein Vertreter des deutschen Vereins ist automatisch Mitglied im Vorstand des brasilia-
nischen Partnervereins. Ihm steht ein Vetorecht im Hinblick auf die Verwendung der 
aus Deutschland transferierten Finanz- und Sachmittel zu. 

Die Geschäftsführerin des Partnervereins wird in der Jahreshauptversammlung mit der 
Führung der laufenden Geschäfte beauftragt. Die Geschäftsführung gewährleistet die 
Strukturierung und Vernetzung der einzelnen Projektstandorte. Die Teammitglieder 
nehmen an externen und internen Fortbildungen teil und treffen sich weiterhin regelmä-
ßig zur Evaluation und Planung der verschiedenen Aktivitäten.  
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Der Aufsichtsrat des brasilianischen Partnervereins besteht aus drei Mitgliedern. Die 
Jahresrechnung des Partnervereins wird regelmäßig durch einen Buchsachverständi-
gen geprüft. 

 

2.  Buchhaltung und Rechnungslegung 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 ist von der Steuerberatungsgesellschaft Groß-
mann Thiemann Rentmeister PartGmbB erstellt worden. Die Kontennachweise zu allen 
Positionen des Jahresabschlusses sind als Anlage III beigefügt. 

Die Daten des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 sind aus einer EDV-gestützten 
Buchführung abgeleitet worden, die mit Hilfe der DATEV-Software durch die genannte 
Steuerberatungsgesellschaft erfolgte. Der Buchungsstoff wird monatlich aufbereitet und 
erfasst. Ausdrucke erfolgen nach Bedarf. 

Die Saldovorträge zum 1.1.2024 entsprechen den Ansätzen im Jahresabschluss zum 
31.12.2023. 

Die Erstellung des Jahresabschlusses und die Bewertung der Vermögensgegenstände 
und Schulden erfolgten nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Bilanzierung. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und 
Schulden erfolgte nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung. 

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt, vermindert 
um planmäßige lineare Abschreibungen, die der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
Rechnung tragen. Im Jahr des Zugangs werden Gegenstände des Anlagevermögens 
zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr sofort 
abgeschrieben. Einzelheiten ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage III Blatt 5 – 
12). 

Die Bankguthaben und der Kassenbestand sind zu Nominalwerten angesetzt. 

Bei der Weiterentwicklung seiner Jahresrechnung orientiert sich der Verein an den Stel-
lungnahmen des IDW RS HFA 14 und RS HFA 21. 
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III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

1.  Prüfung entsprechend §§ 317 ff. HGB 

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren der Jahresabschluss und die Buchfüh-
rung des Vereins. 

Die Verantwortung für die Rechnungslegung und die uns gemachten Angaben trägt der 
Vorstand. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu be-
urteilen. 

Die Prüfung erfolgte in entsprechender Anwendung der §§ 317 ff. HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Wir haben im Rahmen unserer Prüfungsdurchführung den risikoorientierten Prüfungs-
ansatz angewendet, der internationalen Prüfungsstandards entspricht. 

Danach haben wir entsprechend den von uns bewerteten innewohnenden Risiken und 
den Stärken des Kontrollumfeldes ein Risikoprofil für den Jahresabschluss erstellt. Wir 
haben das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem beurteilt. Unter Berück-
sichtigung des Risikoprofils und der Ergebnisse unserer Beurteilung des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir aussagebezogene Prüfungs-
handlungen (Plausibilitätsprüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen) durchgeführt. 

Die Durchführung aussagebezogener Prüfungshandlungen erfolgte in Stichproben. Die 
Stichproben wurden nach berufsüblichen Grundsätzen ausgewählt. 

Die gesetzlichen Vertreter erteilten uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise 
und bestätigten uns deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung 
und Jahresabschluss in einer schriftlichen Erklärung. 
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2.  Besondere Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit der Vergabe des 
DZI-Spenden-Siegels 

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) hat unter dem 26.5.2025 wiede-
rum das „DZI-Spenden-Siegel“ erteilt. Die Vergabe kam nach eingehender Prüfung des 
Rechnungswesens durch das DZI aufgrund entsprechender Eingaben des Vereins zu-
stande. Das Spenden-Siegel behält seine Gültigkeit bis zum Ablauf des 2. Quartals 
2025. 

Im Einzelnen geht es um die Einhaltung bestimmter vom DZI vorgegebener Leitlinien 
sowie um die Verpflichtung des Vereins, bestimmte Grundsätze zu beachten („Selbst-
verpflichtung“). 

Obwohl der vorerwähnte Bericht des DZI keinen Hinweis auf das Erfordernis einer ex-
ternen Prüfung seines als „Selbstverpflichtung“ bezeichneten Regelungswerks enthält, 
haben wir auf Wunsch des Vereins besondere Prüfungshandlungen im Hinblick auf die 
Vorgaben des DZI durchgeführt und sind dabei zu folgenden Ergebnissen gelangt: 

Der Verein hat alle eingeworbenen Spenden unter Berücksichtigung der einschlägigen 
steuerrechtlichen Vorschriften verwendet; diese Verwendung ist nachprüfbar. 

Aus dem Rechnungswesen ist der eindeutige Nachweis über den Eingang und die be-
stimmungsgemäße Verwendung der Spenden und der übrigen Einnahmen erbracht. 

Die Vergütungen an die hauptamtlichen Mitarbeiter übersteigen nicht die in vergleichba-
ren Positionen des öffentlichen Dienstes gezahlten Gesamtbezüge. 

Für die Vermittlung von Spenden, Erbschaften und sonstigen Zuwendungen werden 
keine Provisionen, Prämien oder Erfolgsbeteiligungen in anderer Form gewährt. 

Jährlich wird ein Finanzbericht erstellt, in dem die Einnahmen und Ausgaben sowie die 
Verwaltungs- und Werbekosten ausgewiesen werden. Eine Ausgabenzuordnung (Kos-
tenarten nach Tätigkeitsbereichen) gemäß dem DZI-Konzept „Werbe- und Verwal-
tungsausgaben Spenden sammelnder Organisationen“ ist als Anlage IV beigefügt. 
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Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie die Vermögensaufstellung bzw. der 
Jahresabschluss werden (seit dem Geschäftsjahr 1987) nach handelsrechtlichen 
Grundsätzen geprüft; ein Bestätigungsvermerk ist bisher immer in uneingeschränkter 
Form erteilt worden. 

Die Einreichung des vorliegenden Prüfungsberichts an das DZI ist vorgesehen. 

 

IV. RECHTLICHE, STEUERLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE 
VERHÄLTNISSE 

1.  Rechtliche und steuerliche Verhältnisse 

Der am 9.12.1967 in Oberhausen gegründete Verein ist im Vereinsregister beim Amts-
gericht Duisburg unter der Nr. VR 40781 eingetragen. 

Der Verein wird steuerlich beim Finanzamt Oberhausen-Süd unter der Steuer-Nr. 
124/5782/0274 geführt. Das Finanzamt hat zuletzt unter dem 9.7.2024 einen Körper-
schaftsteuer-Freistellungsbescheid für 2020 bis 2022 erteilt.  

Die derzeit gültige Fassung der Vereinssatzung ist zuletzt am 27.11.2021 geändert 
worden. 

Der Vereinszweck wird in der geltenden Satzung wie folgt umschrieben: 

Einziger und unterscheidender Zweck des e.V. ist die Unterstützung hilfsbedürftiger 
Kinder und Heranwachsender und deren Familien sowie die Information über die Situa-
tion dieses Personenkreises (…). Der e.V. versucht, diesen Zweck zu erreichen durch 
Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Freunde (…), wissenschaftliche Vorträge und 
Informationsveranstaltungen über die Situation von hilfsbedürftigen Kindern und Her-
anwachsenden sowie deren Familien. 

Die Organe des Vereins sind in § 8 der geltenden Satzung wie folgt umschrieben: 

1. Jahreshauptversammlung 
2. Vorstand 
3. Aufsichtsrat 
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Nach § 9 der Satzung gehört ggf. auch der (angestellte) Geschäftsführer des Vereins 
dem Vorstand an. Der im Übrigen ehrenamtlich tätige Vorstand wurde in der Mitglieder-
versammlung am 4.11.2023 in folgender Zusammensetzung gewählt: 

    Sonja Kienzle, Beckum, Vorsitzende, 
    Ralf te Heesen, Oberhausen, 
    Philipp Diepmans, Flensburg, 
    Nina Haberkorn, Köln, 
    Mareille Landau, Essen, 
    Patrick Münzner, Mülheim/Ruhr. 
Der Aufsichtsrat des Vereins hatte im Berichtsjahr folgende Mitglieder:  

    Martin Schwamborn, Ense-Bremen, Vorsitzender, 
    Hermann-Josef Schepers, Oberhausen, 
    Dr. Gerd-Dieter Fischer, Eitorf, 
    Martin Kleine, Bochum, 
    Ludger Weijers, Gladbeck, 
    Josef Maria Diepmans, Oberhausen, 
    Martin Krumscheid, Oberhausen. 

 
Der Verein hat seinen Sitz in Oberhausen (Brücktorstr. 139 a). Die vom Verein genutz-
ten Räume sind (von der kath. Kirchengemeinde St. Marien, Oberhausen) angemietet. 

2. Wirtschaftliche Verhältnisse 

Das Vereinsvermögen in Höhe von € 271.159,88 zum 31.12.2024 ist in der Bilanz dar-
gestellt (Anlage I Blatt 1). Es hat sich gegenüber dem 31.12.2023 (€ 298.650,77) um 
insgesamt € 27.490,89 verringert (Jahresfehlbetrag 2024 = € 27.492,89, Einbringung 
Immobilie = € 2,00). 

Die Immobilie in Rio de Janeiro wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils € 1,00 für 
Grundstück und Gebäude in die Bilanz zum 31.12.2024 eingebracht. Mit Kaufvertrag 
vom 8.1.2003 hatte der Verein sie erworben, aber bei späterer Einführung der Bilanzie-
rung von einer Einbeziehung wegen rechtlicher Unklarheiten zunächst abgesehen. Da 
die Immobilie dem brasilianischen Partnerverein unentgeltlich überlassen wird, hat sie 
keinen Ertragswert. Der vorsichtig geschätzte beizulegende Wert wird nunmehr bilan-
ziert. 
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V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS DES UNABHÄN- 
GIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 Wir haben dem Jahresabschluss des Kinder in Rio e.V., Oberhausen, für das Ge-
schäftsjahr 2024 in der diesem Bericht als Anlage I beigefügten Fassung den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk (Anlage II) wie folgt erteilt: 

 
„Wir haben den Jahresabschluss des Kinder in Rio e.V., Oberhausen, – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. 
Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.  

Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
des Vereins zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungs-
urteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

− identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

− gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieses Systems des Vereins abzugeben. 

− beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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JAHRESABSCHLUSS 2024 
 
 



Anlage I
Kinder in Rio e.V., Oberhausen Blatt    1

B I L A N Z

zum 31. Dezember 2024

A K T I V A    P A S S I V A

Stand am Stand am Stand am Stand am
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023

€ €

A. ANLAGEVERMÖGEN A. VEREINSVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00 I. Vereinskapital 1.1. 298.650,77 441.389,97

II. Sachanlagen: II. Einlage 2,00 0,00
Grundstücke und Bauten 2,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2,00 2,00 III. Jahresfehlbetrag -27.492,89 -142.739,20

IV. Vereinskapital 31.12. 271.159,88 298.650,77

B. 
UMLAUFVERMÖGEN B. RÜCKSTELLUNGEN 11.554,13 5.481,75

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 0,00 0,00

II. Kassenbestand, Guthaben bei C. VERBINDLICHKEITEN 668,77 795,98
Kreditinstituten 283.377,78 304.925,50

283.382,78 304.928,50 283.382,78 304.928,50

€ €
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Kinder in Rio e.V., Oberhausen

GEWINN-  UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

2024 2023
€ €

A. Ideeller Bereich

1. Spenden 312.932,61 304.022,66

2. Zuschüsse 0,00 1.000,00

3. Bußgelder 0,00 142,81

4. Erbschaften 86.991,91 0,00

5. Satzungsgemäße Zwecke: Transfer Brasilien 290.902,79 306.986,77

6. Abschreibungen 0,00 4.481,00

7. Personalkosten 85.417,97 85.323,63

8. Reisekosten 276,00 0,00

9. Raumkosten 22.475,36 15.542,41

10. Sonstige Ausgaben 40.145,52 44.416,43

-39.293,12 -151.584,77

B. Vermögensverwaltung

1. Mieteinnahmen 6.000,00 5.560,00

2. Zinsen, Dividenden 5.552,23 3.533,00

3. Wertpapier-Veräußerungen 0,00 0,00

4. Nebenkosten des Geldverkehrs 857,00 849,41

10.695,23 8.243,59

C. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

1. Umsatzerlöse 1.321,00 1.420,00

2. Personalaufwand 0,00 0,00

3. Raumkosten 216,00 818,02

1.105,00 601,98

D. Jahresfehlbetrag -27.492,89 -142.739,20
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KINDER IN RIO E.V. 
OBERHAUSEN 

 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  

ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
 

 

Wir haben den Jahresabschluss des Kinder in Rio e.V., Oberhausen, – bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. 

Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 

zum 31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-

ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 

für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-

schrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-

schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins ver-

mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 

sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 

der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 

ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-

che Gegebenheiten entgegenstehen. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 

des Vereins zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungs-

urteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-

lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
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gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

− identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-

beabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prü-

fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-

nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-

gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-

gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 

− gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-

urteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Vereins abzugeben. 

− beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-

ben. 

− ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-

heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 





  
             

 
 
 
 
 
 

ANLAGE III 
 
 
 
 
 
 
 

KINDER IN RIO E.V. 
 

 
 

 
 
 
 

KONTENNACHWEISE ZU ALLEN POSITIONEN  
DES JAHRESABSCHLUSSES 2024 
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ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN FÜR 
WIRTSCHAFTSPRÜFER UND WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS- 

GESELLSCHAFTEN 
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